
Stiftungsgeschäft und Treuhandvertrag über die Errichtung  
der nichtrechtsfähigen 

 
 

Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld 
 
 
 

Die Stadt Coesfeld, Markt 8, 48653 Coesfeld 
vertreten durch Bürgermeister Heinz Öhmann  
und Ersten Beigeordneten Thomas Backes, 
 
und  
 
die Bürgerstiftung Coesfeld, Münsterstr. 5, 48653 Coesfeld 
vertreten durch __________ und _________ 
 
vereinbaren: 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Frau Adele Bosten, die Witwe des früheren Stadtdirektors der Stadt Coesfeld, Josef 
Bosten,  hinterließ durch testamentarische Verfügung der Stadt Coesfeld am 
31.12.1993 ein Sparguthaben in Höhe von seinerzeit rd. DM 136.000,00, aus dessen 
Erträgen kulturelle Zwecke in der Stadt Coesfeld gefördert werden sollen. 
Durch Ratsbeschluss vom 14.12.2000 wurde dieser Nachlass als „Fonds zur 
Anschaffung von Kunst und Kultur von bleibendem Wert für die Stadt Coesfeld“ 
angelegt. Inzwischen beläuft sich der Nachlass per 31.12.2004 auf € 92.195,06. 
 
Ende 2004 gründete sich die „Bürgerstiftung Coesfeld“. Zweck dieser Stiftung ist 
gem. § 2 Abs.1 der Stiftungssatzung der Bürgerstiftung unter anderem die Förderung 
und Entwicklung von Kunst und Kultur in Coesfeld. 
 
Die Stadt und die Bürgerstiftung Coesfeld sind sich einig, dass durch die Errichtung 
einer unselbständigen Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld zur Förderung von 
Kultur und Kunst in Coesfeld sowohl die Bürgerstiftung Coesfeld deutlich gestärkt, als 
auch im Sinne der Erblasserin eine Förderung kultureller und künstlerischer Zwecke 
erreicht wird. 
 
 

§ 1 
 
Hiermit errichtet die Stadt Coesfeld eine nichtrechtsfähige gemeinnützige Stiftung 
unter dem Namen 
    
   Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld. 
 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur in Coesfeld. 
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§2 
 

Als Stiftungsvermögen wird deshalb der 
 

Bürgerstiftung Coesfeld (als Rechtsträger) 
 
das Sparkassenzertifikat Nr. 359.221.785 der Sparkasse Westmünsterland mit der 
Auflage übereignet, dieses Vermögen der Stiftung zu erhalten und die Erträge zur 
Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden. 
 
Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der beigefügten Satzung. 
 
 
 
 
 
 
........................................................................................................................................ 
(Ort und Datum)                                                      Unterschriften Stadt 
      Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
      Heinz Öhmann Thomas Backes 
 
 
........................................................................................................................................ 
(Ort und Datum)                                                    Unterschriften Bürgerstiftung 
  
      ________   __________ 
 


